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Im Juni 2018 gründete die Elettaria UG unter der Leitung des alleini-
gen Gesellschafter-Geschäftsführers Heinz W.  Warnemann die Unter-
nehmensbereiche »HAWEWE media« und »HAWEWE events« mit dem 
 Unternehmensgegenstand Verlag, Herstellung und Vertrieb von Druck-
erzeugnissen, Dienstleistungen einer Künstler- und Kreativ-Agentur, 
sowie Dienstleistungen für Unternehmen und Kreative im Bereich der 
Produktion von Medien, Planung, Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen in den Bereichen Kleinkunst, Musikveranstaltungen, 
Lesungen und im kulturellen Bereich.

Bisher (Januar 2020) sind fünf Bücher von unterschiedlichen  Autor*innen 
und zu verschiedenen Themen erschienen. Die nächsten sechs bis zehn 
Bücher stehen zur Vertragsunterzeichnung an und wollen in 2020/2021 
das Licht der Welt erblicken. Der eingeschlagene Weg, sich zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht auf ein bestimmtes Genre festzulegen, war, im 
Rückblick auf das erste Jahr, eine gute Entscheidung. Dennoch zeichnet 
sich ein Weg in Richtung »Betroffenen-Literatur« ab, der viel Potenzial 
für die  Zukunft  verspricht. HAWEWE media veröffentlicht Bücher und 
E-Books, die  sowohl im Buchhandel als auch bei Versandhändlern und im 
eigenen Verlagsshop erhältlich sind.

HAWEWE media ist kein Druckkostenzuschuss-Verlag und produziert 
auch nicht im Book-on-Demand-Verfahren. Die meisten Bücher werden in 
einer der größten deutschen Druckereien produziert, in denen  namhafte 



Verlage ihre Bücher drucken lassen. Die gesamte  Buchvorproduktion 
 erfolgt in enger Zusammenarbeit mit festen freien Mitarbeiter*innen.

Neben den Büchern bietet das Unternehmen derzeit über zwanzig 
 verschiedene Postkarten im Verlagsshop an. Der zusätzliche Vertrieb über 
geeignete Handelspartner ist einer der zentralen Pläne für die Zukunft.

Im Unternehmensbereich »HAWEWE events« laufen die mittelfristigen 
Planungen für die Durchführung von Lesungen, szenischen Lesungen 
und kulturellen Kleinveranstaltungen: diese vor allem auch vor dem Hin-
tergrund der Bekanntmachung von »HAWEWE media« und dem Vertrieb 
der Verlagsprodukte.

Um den weiteren kontinuierlichen Ausbau zu verwirklichen, setzt 
 HAWEWE media auf eine Win-win-Strategie und bietet die Ausgabe von 
Genussrechten im Zeitraum vom 01.02.2020 bis 30.11.2020 an.

Was haben Sie als Anleger davon?

Eine Bar- und/oder Naturalverzinsung (in Form eines Einkaufsgutscheins 
für verlagseigene Produkte) von bis zu 6,0 %. Das ist eine vergleichsweise 
hohe Rendite – auch für kleine Anlagebeträge. Sie erhalten regelmäßige 
Informationen über die Entwicklung des  Unternehmens.



Was hat HAWEWE media davon?

Durch die Zeichnung von Genussrechten unterstützen Sie uns bei der 
 Finanzierung unserer weiteren Entwicklung. Wir stärken damit gleich-
zeitig die Bindung unserer Kund*innen und Autor*innen, welche für 
uns von großer Bedeutung ist und auch die Grundlage unseres Handelns 
 erfüllt.

Welche Bedeutung hat diese Anlageform für den Anleger?

Die Ausgabe von Genussrechten ist gerade für kleine Unternehmen ein 
bewährtes Finanzierungsmodell. Genussrechtszeichner*innen stellen 
einem Unternehmen für begrenzte Zeit Geld zur Verfügung und erhalten 
eine jährliche Ausschüttung, die sie am Geschäftserfolg teilhaben lässt. 
Das Unternehmen erhält Geld, welches einem Eigenkapital ähnelt. Für 
den Anleger fallen keine jährlichen Depot- oder sonstige Gebühren an. 
Es gibt keine versteckten Kosten oder Provisionen bei der Ausgabe von 
Genussrechten. Die Rendite ist im Vergleich zu anderen Anlageformen 
vergleichsweise hoch. Die Haftung für den Anleger beschränkt sich auf 
das eingelegte Kapital.



Risikobelehrung

Dass keine Verluste entstehen, können wir nicht garantieren, 
 grundsätzlich kann auch ein Totalverlust eintreten. Es bestehen  keine 
Entschädigungsrechte und wir sind keinem Entschädigungsfonds ange-
schlossen. Wenn in Folgejahren Gewinne entstehen, verpflichten wir uns, 
die Grundverzinsung nachzuzahlen und damit Verluste aufzufüllen.

Einzelheiten

Vom 01.02.2020 bis 30.11.2020 werden Genussrechte mit folgenden 
Zeichnungsmöglichkeiten und Konditionen – bis zu 50.000 Euro  –  
 angeboten:

Laufzeit ab 2 Jahre:
• Zeichnung ab 500 € (In Stufen von jeweils 500 €)
• 2,0 % Barverzinsung plus 3,0 % Naturalverzinsung 

• Zeichnung ab 500 € (In Stufen von jeweils 500 €)
• 6,0 % Naturalverzinsung

Die Berechnung der Zinsen erfolgt immer vom ursprünglich eingezahl-
ten Nominalwert. Dies gilt ebenso für eine eventuelle Nachzahlung für 
 Vorjahre.



Von der ermittelten Rendite wird die Kapitalertragsteuer von 25 % 
 zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggfs. Kirchensteuer abgezogen, 
 direkt von der Elettaria UG abgeführt und dem Anleger bescheinigt.

Für die Naturalverzinsung erhält der Anleger einen Einkaufsgutschein, 
die Zahlung der Barverzinsung erfolgt nachträglich wie in den Genuss-
rechtsbedingungen beschrieben.

Im Falle eines Bilanzverlustes besteht Verlustbeteiligung im Verhältnis 
Genussrechte zu Refe renzkapital (geplant 50.000 € Genussrechtskapital 
zu 5.000 € Referenzkapital). Hierdurch wird der Buchwert der Genuss-
rechtsbeteiligung entsprechend reduziert. Im nächsten Gewinn jahr wird 
der Gewinn vorrangig zur vollständigen Wiederauffüllung des Buchwertes 
der Genuss rechte auf 100 % des Nominalwertes verwendet. Eine Haftung 
besteht maximal in Höhe der eingezahlten Genussrechtseinlage.

Die genauen Formulierungen entnehmen Sie bitte den Genussrechtsbe-
dingungen und dem Zeichnungsschein. Bitte lesen Sie beide Dokumente 
genau durch und unterschreiben Sie den Zeichnungsschein mehrfach, 
wie vom Gesetzgeber verlangt. Alle Informationen und Dokumente erhal-
ten Sie auf Anfrage per E-Mail an genussrechte@hawewe.media oder als 
Download unter www.hawewe.media/genussrechte.





Genussrechtsbedingungen
für HAWEWE media, ein Unternehmensbereich

der Elettaria UG (haftungsgbeschränkt)

Vorbemerkung

Die angebotene Beteiligung erlaubt es Ihnen, sich an der Erweiterung des Unternehmens durch nach-
rangige Genussrechte mit einer Laufzeit von mindestens 2 Jahren zu beteiligen. Durch die finanzielle 
Beteiligung unterstützen Sie das Unternehmen bei der  Finanzierung der weiteren Entwicklung.

Das auf 50.000 Euro begrenzte Beteiligungsangebot ist verbunden mit einer transparenten, laufen-
den Berichterstattung über die Entwicklung des Unternehmens.

Eine Prospektpflicht nach dem Vermögensanlagegesetz besteht für dieses Beteiligungsangebot 
nicht. Dennoch finden sich in den Beteiligungsinformationen, die Bestandteil dieser Bedingungen 
sind, die erforderlichen Verbraucherinformationen insbesondere zu den mit der Beteiligung verbun-
denen Risiken und den für die Verbraucher geltenden Widerrufsrechten. Das Genussrecht gewährt, 
ähnlich wie bei einem Darlehen, eine feste Verzinsung und eine Kündigungsmöglichkeit am Ende 
der Festlaufzeit. Eine dauerhafte Beteiligung am Betrieb und an Gewinn und Verlust sowie eine Mit-
sprache bei der Unternehmensführung ist nicht vorgesehen.

1. Genussrecht

Emittent der Genussrechte ist HAWEWE media, ein Unternehmensbereich der Elettaria UG (haftungs-
beschränkt), Grünthal 109, 83064 Raubling. Die Genussrechte werden nicht verbrieft. Sie lauten auf 
den Namen der Zeichnerin oder des Zeichners und werden in das Genussrechtsregister des Emitten-
ten eingetragen.

2. Umfang der Genussrecht-Emission

Der Gesamtausgabebetrag aller Genussrechte beträgt maximal 50.000,00 Euro, unabhängig von der 
Zahl der tatsächlichen Zeichnerinnen oder Zeichner der Genussrechte. Für jede Zeichnerin oder 
für jeden Zeichner ist ein Zeichnungsbetrag von mindestens 500,00 Euro vorgesehen. Dabei ist zu 
 beachten, dass jede Zeichnerin oder jeder Zeichner maximal 10 Genussrechte zeichnen darf. Die 
Zeichnung ist ausschließlich natürlichen Personen gestattet, die, im Rahmen des Kaufs von Genuss-
rechten, nicht in Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit handeln.

3. Laufzeit, Kündigung und Rückzahlung

Die Laufzeit der Genussrechte ist unbefristet, die Mindestlaufzeit beträgt zwei Jahre. Anschließend 
können sowohl der Emittent als auch die Zeichnerin oder der Zeichner die Genussrechte mit einer 
Kündigungsfrist von 12 Monaten, jeweils zum Ende des Monats an dem die Einzahlung erfolgte, kün-
digen.

Beispiel: die Genussrechte werden im März 2020 eingezahlt. Eine Kündigung ist dann frühestens am 
31.03.2022 zum 31.03.2023 möglich.

Dem Emittenten bleibt es vorbehalten, einzelne Genussrechte nach eigenem Ermessen zu kündigen, 
ohne dadurch die gesamten Genussrechte kündigen zu müssen. Nach einer fristgerechten  Kündigung 



erfolgt die Rückzahlung des Genussrechtbetrags innerhalb von sechs Wochen.

4. Einzahlung des Genussrechtskapitals

Die Genussrechteinhaberin oder der Genussrechtinhaber zahlt das Genussrechtskapital innerhalb 
von 10 Tagen nach Annahme des Zeichnungsscheins auf das Konto der Gesellschaft bei der Sparkasse 
Rosenheim – IBAN: DE58 7115 0000 0020 0773 84 – ein. Bei nicht rechtzeitiger Einzahlung gerät der 
Genussrechtsinhaber in Verzug.

5. Verzinsung

Für die Verzinsung der Genussrechte werden zwei Varianten angeboten:

• Variante 1: Bei einer Laufzeit von zwei Jahren wird das Genussrecht mit 5,0 % p.a. 
verzinst, aufgeteilt in 2,0 % Barverzinsung und 3,0 % Naturalverzinsung. 

• Variante 2: Bei einer Laufzeit von zwei Jahren wird das Genussrecht mit 6,0 % p.a. 
verzinst. Dabei erfolgt die jährliche Zinsauszahlung als Einkaufsgutschein, 
einlösbar für Einkäufe im Verlagsshop unter https://shop.hawewe.media.

Die Anlegerin oder der Anleger kann die Variante 1 oder 2 im Zeichnungsschein auswählen. Diese ist 
für die gesamte Laufzeit bindend. Die Zinsberechnung erfolgt erstmals nach 12 Monaten, zum Ende 
des Monats an dem die Einzahlung erfolgte.

Beispiel: die Genussrechte werden im März 2020 eingezahlt. Die erste Zinsberechnung erfolgt dann 
zum 31.03.2021. Die Auszahlung erfolgt innerhalb von sechs Wochen nach Ermittlung der Zinsen 
entweder durch Überweisung auf das im Zeichnungsschein angegebene Konto oder durch Übersen-
dung eines Einkaufsgutscheins.

6. Übertragung von Genussrechten

Jede Genussrechtsinhaberin oder jeder Genussrechtsinhaber kann seine Genussrechte jederzeit 
ganz oder teilweise an Dritte verkaufen, abtreten oder vererben. Bei einer teilweisen Übertragung 
der  Genussrechte oder der Übertragung an mehrere neue Genussrechtsinhaber sind die Genussrechte 
so zu stückeln, dass die Mindestzeichnungssumme nicht unterschritten wird. Die Übertragung der 
Genussrechte ist dem Emittenten innerhalb von vier Wochen schriftlich anzuzeigen.

6. Ausgabe weiterer Genussrechte

Der Emittent behält sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Genussrechte sowie Kapitalbeteili-
gungen aller Art herauszugeben. Er ist dabei in der Wahl der Bedingungen in keiner Weise gebunden. 
Die Inhaberinnen oder Inhaber bestehender Genussrechte haben keinen Anspruch darauf, dass ihre 
Zins- und Rückzahlungsansprüche vorrangig vor anderen Zins- und Rückzahlungsansprüchen ande-
rer Inhaber von Genussrechten oder Kapitalbeteiligungen bedient werden.

7. Bestand der Genussrechte

Sollte über das Vermögen des Emittenten ein Insolvenzverfahren eröffnet werden, so sind die Zeich-
ner insoweit Insolvenzgläubiger und haben ihre Forderung im Insolvenzverfahren ordentlich anzu-
melden.



8. Qualifizierte Nachrangigkeit

Ansprüche aus den Genussrechten der Gesellschaft treten gegenüber allen anderen Ansprüchen von 
Gläubigern der Gesellschaft zurück. Die gesamte Vermögenseinlage des Genussrechteinhabers haftet 
nachrangig nach dem sonstigen Eigenkapital der Gesellschaft, insbesondere nach dem Stammkapi-
tal, für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Sämtliche Genussrechte sind im Verhältnis untereinander 
gleichrangig. Eine über die Einlage hinausgehende Nachschusspflicht besteht nicht.

9. Auflösung oder Insolvenz der Gesellschaft

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft hat der Genussrechtsinhaber einen Anspruch auf Rückzah-
lung des Genussrechtskapitals zum Nennbetrag, sofern die Gesellschaft über ausreichende Liqui-
dität verfügt. Der Rückzahlungsanspruch besteht vorrangig vor der Rückzahlung des Stammka-
pitals, ansonsten nachrangig nach allen anderen nicht nachrangigen Ansprüchen von Gläubigern 
der  Gesellschaft. Die Genussrechte begründen keinen Anspruch auf eine über die Rückzahlung des 
 Genussrechtskapitals hinausgehende Teilnahme am Liquidationserlös.

10. Gesellschaftsrechte / Mitwirkungsrechte

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt gemäß Gesellschaftsvertrag dem 
 Geschäftsführer. Dem Genussrechtsinhaber stehen keine gesellschaftlichen Mitwirkungsrechte zu. 
Insbesondere ist er nicht zur Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen berechtigt und hat 
auch kein Stimmrecht.

11. Zustandekommen des Genussrechts 

Die Zeichnung der Genussrechte erfolgt durch den beiliegenden Zeichnungsschein. Die Zeichnung 
ist erst dann rechtsgültig, wenn der Emittent die Zeichnung durch seine Unterschrift bestätigt. Der 
Emittent ist frei, die Zeichnung der Genussrechte durch einzelne Zeichnerinnen oder Zeichner, ohne 
Angabe von Gründen, abzulehnen. Die Annahme der Zeichnung erfolgt durch Rücksendung einer 
gegengezeichneten Kopie des unterschriebenen Zeichnungsscheins und steht unter der Bedingung 
der vollständigen Einzahlung, wie unter Punkt 4 dieser Genussrechtsbedingungen vorgesehen.

12. Datenschutz

Zur Verwaltung der Genussrechtanteile ist der Emittent verpflichtet, ein Register zu führen. Die 
Zeichnerin oder der Zeichner des Genussrechtes erklärt sich mit der Speicherung der Kontaktda-
ten sowie der Kontaktaufnahme einverstanden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwe-
cken erfolgt ausdrücklich nicht. Die Datenverarbeitung geschieht unter Beachtung der einschlägi-
gen Datenschutzgesetze. Sobald eine weitere Speicherung nicht mehr notwendig ist, werden alle 
personenbezogenen Daten vollständig gelöscht. Auf Anfrage kann der Anteilszeichnerin oder dem 
 Anteilszeichner über die gespeicherten Daten und deren Weitergabe Auskunft erteilt werden. Die 
Zeichnerin oder der Zeichner ist damit einverstanden, dass die Kommunikation zwischen ihr bzw. 
ihm und des Emittenten per E-Mail erfolgt.

13. Schlussbestimmungen

Soweit einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Genussrechtsbedingungen ganz oder  teilweise 
unwirksam sind oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
 berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine solche Regelung als vereinbart, die dem 



 wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am nächsten 
kommt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen des BGB zum Darlehensvertrag.

Die Genussrechtsbedingungen sowie alle sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten bestimmen 
sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus den in diesen Genussrechtsbe-
dingungen geregelten Rechtsverhältnissen ergeben, bestimmt sich nach dem Sitz der Gesellschaft, 
soweit nicht zwingende gesetzliche Regelungen etwas anderes bestimmen.

Raubling, den 31. Januar 2020

HAWEWE media, ein Unternehmensbereich der Elettaria UG (haftungsbeschränkt)
Grünthal 109 • 83064 Raubling



Zeichnungsschein
für die Zeichnung von Genussrechten von HAWEWE media

ein Unternehmensbereich der Elettaria UG (haftungsbeschränkt)

Ich zeichne und übernehme hiermit:

Die nachfolgend bezeichnete Anzahl von Genussrechten mit Gewinn- und Verlustbeteiligung zum 
Nennwert von je 500,00 Euro von HAWEWE media, ein Unternehmensbereich der Elettaria UG.

Anzahl der Genussrechte: ______ Stück à 500,00 Euro

Zeichnungsbetrag gesamt: __________ Euro

_____________________________________________
Vorname, Nachname

_____________________________________________
Straße, PLZ Wohnort

_____________________________________________
Telefon, E-Mail-Adresse

Kontoverbindung für Zinszahlungen und Rückzahlungen:

_________________________________________________________________
Kontoinhaber, IBAN

Pro Zeichnerin oder Zeichner kann/können maximal 10 Genussrechte (maximal 5.000,00 Euro) 
 gezeichnet werden.

Der Gesamtbetrag wird auf das Konto DE58 7115 0000 0020 0773 84 bei der Sparkasse Rosenheim-Bad 
Aibling eingezahlt. Die Gewährung von Genussrechten gegen Einzahlung von Genussrechtskapital in 
Höhe von bis zu 50.000 Euro beruht auf den Genussrechtsbedingungen (Stand: 31.01.2020).

Ferner erkläre ich:

Für die Annahme der Zeichnungserklärung genügt die Unterschrift der Geschäftsführung der 
 Elettaria UG auf dem Zeichnungsschein. Einer gesonderten Annahmeerklärung bedarf es für deren 
Wirksamwerden nicht. Ich bin damit einverstanden, dass die in diesem Zeichnungsschein angege-
benen personenbezogenen Daten mittels EDV gespeichert und zur Durchführung und Verwaltung 
meines Genussrechtskapitals durch die Elettaria UG verwendet werden dürfen. Die Daten werden nur 
im Rahmen der zur Durchführung notwendigen Maßnahmen verarbeitet und genutzt, wobei die Vor-
schriften des Datenschutzgesetzes einzuhalten sind.

_______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Zeichnerin oder Zeichner

Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Beteiligungserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit Unterzeichnung dieser  Belehrung. Zur 



Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
HAWEWE media, ein Unternehmensbereich der Elettaria UG, Grünthal 109, 83064 Raubling, E-Mail: 
genussrechte@hawewe.media.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewäh-
ren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen 
Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Verpflich-
tungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstat-
tung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung ihrer Widerrufserklärung 
erfüllen.

_______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Zeichnerin oder Zeichner

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag vollständig erfüllt ist und Sie dem ausdrück-
lich zugestimmt haben.

Durch Ihre Unterschrift erklären Sie außerdem, dass Sie die Genussrechtsbedingungen und die 
 Anlegerinformationen erhalten und gelesen haben und damit einverstanden sind.

_______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Zeichnerin oder Zeichner

Bitte senden Sie diesen ausgefüllten und unterschriebenen Zeichnungsschein als eingescanntes 
 Dokument per E-Mail an genussrechte@hawewe.media oder per Post an HAWEWE media ein Unter-
nehmensbereich der Elettaria UG (haftungsbeschränkt), Grünthal 109, 83064 Raubling.
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